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Einleitung

Seit geraumer Zeit werden Musikstücke und Filme digitalisiert und auf CDs oder 
DVDs verkauft. Ebenso Computerprogramme und Spiele. Auch Bücher sind 
mittlerweile digital verfügbar. Immer häufiger erfolgt der Erwerb nicht auf einem 
Datenträger, sondern online über das Internet. Werkexemplare werden also digi-
tal erstellt bzw. digitalisiert, digital erworben und digital genutzt. Durch diese 
Transformation ist der Bezugsgegenstand eines Erwerbs unklar geworden. We-
der das Urheberrechtsgesetz (UrhG) noch das BGB geben zufriedenstellende 
Antworten auf die Frage, was beim Verkauf digitaler Werkexemplare eigentlich 
erworben wird.

Die Vorschriften des UrhG sehen eine rechtliche Verbindung zwischen Urhe-
ber und Publikum nicht vor. Für analoge Sachverhalte gilt: Der Erwerber eines 
Werkexemplars erwirbt keine Nutzungsrechte an dem jeweiligen Werk; der Ur-
heber wiederum kann den reinen Werkgenuss nicht verbieten. Etwaige Befugnis-
se der Leser, Zuhörer oder Betrachter eines Werks sind nicht positiv definiert, 
sondern lediglich im Rahmen urheberrechtlicher Schranken berücksichtigt. Da-
bei schöpfen Urheber- und Leistungsschutzrechte ihren wirtschaftlichen Wert 
letztlich aus dem Werkgenuss durch Endnutzer.1 Der gesamtgesellschaftliche 
Nutzen, der aus der Werkrezeption resultiert, ist ein wichtiger Grund für den 
rechtlichen Schutz, den das Urheberrecht gewährt.2 Und nicht nur die wirtschaft-
liche Verwertung des Urheberrechts und damit die finanzielle Vergütung des 
Rechteinhabers sind von dem Interesse und der Bereitschaft Dritter abhängig, ein 
Werkstück zu erwerben oder für den Genuss des Werks zu zahlen. Auch die im-
materiellen Interessen des Urhebers stehen in direktem Zusammenhang mit der 
Rezeption des Werks.3 Die Wahrnehmung des Werks durch Dritte ist für viele 
Urheber die treibende Kraft ihres Schaffens. Den Endnutzer rechtlich auszublen-
den erscheint dementsprechend kaum gerechtfertigt.

1 Vgl. Bornhauser, S.  1; Lauber-Rönsberg, S.  143 f.; Schulze, NJW 2014, 721 (723). Vgl. 
auch schon Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, S.  126.

2 Vgl. BGHZ 17, 266 (278) = GRUR 1955, 492 (496); Lauber-Rönsberg, S.  143 f.; Schulze, 
NJW 2014, 721; Schricker/Loewenheim/v. Ungern-Sternberg, UrhG, §  15 Rn.  188. 

3 Vgl. Schickert, S.  44 ff.



2 Einleitung

Das bürgerliche Recht erfasst den Erwerb eines digitalen Werkexemplars nur 
sehr lückenhaft. Urheberrechtliche Aspekte werden bei der schuldrechtlichen 
und sachenrechtlichen Einordnung des Erwerbs von Werkexemplaren kaum be-
achtet. Besondere Regelungen für Verträge über digitale Werkexemplare finden 
sich höchstens im Rahmen von verbraucherschützenden Normen. Der (dingli-
che) Gegenstand des Erwerbs wird nicht weiter fokussiert. Stattdessen steht nach 
wie vor ein etwaiges körperliches Vervielfältigungsstück, in dem das Werk fest-
gehalten ist, im Vordergrund.4

Dabei nimmt im Zuge der Digitalisierung das körperliche Substrat eines Werks 
keine entscheidende Rolle mehr ein.5 Wird ein Werk in digitaler Form vertrieben, 
kommt dem körperlichen Träger höchstens noch eine Transport- und Speicher-
funktion zu. Darüber hinaus besteht an dem körperlichen Träger als solchem in 
der Regel kein Interesse. Entscheidend ist vielmehr, dass der Erwerber eines di-
gitalen Werkexemplars Zugang zu dem Werk erhält und es zum privaten Werk-
genuss nutzen kann. Am deutlichsten tritt diese Entwicklung zutage, wenn der 
Erwerber nicht einmal mehr eine digitale Kopie in seiner Sphäre speichert, son-
dern nur noch den Zugang zum (extern gespeicherten) Werkexemplar erlangt.

4 Vgl. Wielsch, S.  1: „Die Wirtschaft des Bürgerlichen Gesetzbuches ist eine Wirtschaft der 
körperlichen Gegenstände.“

5 Vgl. Schneider/Spindler, CR 2012, 489 (498).



§  1 Problemaufriss

Obwohl der Erwerb digitaler Werkexemplare millionenfach vor sich geht und 
selbstverständlicher Bestandteil der Unterhaltungsindustrie ist, bereitet schon die 
Beantwortung grundlegender rechtlicher Fragestellungen Schwierigkeiten: Wie 
ist der Vertrag, den Nutzer und Diensteanbieter schließen, wenn digitale Werk-
exemplare (online) erworben werden, rechtlich einzuordnen? Was genau „er-
wirbt“ der Nutzer auf dinglicher Ebene durch diesen Vertrag? Erhält er eine 
Form von digitalem Eigentum an den Inhalten? Hat der „digitale Werkgenuss“, 
also das Abspielen oder Aufrufen digitaler Inhalte, urheberrechtliche Relevanz? 
Und benötigt der Erwerber womöglich ein urheberrechtliches Nutzungsrecht, 
um einen geschützten Film auf seinem Rechner anzuschauen?

Zusätzliche Verwirrung stiften Endnutzerlizenzverträge, mit denen Erwerber 
digitaler Werkexemplare häufig konfrontiert sind und mit deren Geltung sie sich 
einverstanden erklären müssen, um das Werkexemplar nutzen zu können. Inhalt 
und Terminologie dieser Formularverträge sind höchst uneinheitlich.1 Dabei 
stellt sich der Erwerb eines digitalen Werkexemplars zum privaten Gebrauch 
(rein tatsächlich betrachtet) als immer gleicher Vorgang dar – unabhängig vom 
Diensteanbieter. Diese Formularverträge stoßen gewissermaßen in das Vakuum, 
welches die fehlende rechtliche Konkretisierung des Gegenstands von Verträgen 
über digitale Werkexemplare hinterlässt. So scheinen Formularverträge Umfang 
und Grenzen des Vertragsgegenstands selbst festzulegen. Damit stellt sich die 
Frage, ob die Klauseln dieser Verträge im Falle einer AGB-rechtlichen Inhalts-
kontrolle zugleich Gegenstand und Maßstab der Überprüfung sein können.2 Da-
bei muss das Recht vor der schwierigen Greifbarkeit des Gegenstands eines Ver-
trags über digitale Güter keinesfalls kapitulieren und Anbietern bzw. Herstellern 
die Definitionshoheit überlassen. Die Digitalisierung stellt dem Recht vielmehr 
die Aufgabe, abstrakte Gegenstände der Lebenswirklichkeit rechtlich zu fassen. 
Es gilt, wie Kube treffend formuliert: „In dem Takt, in dem sich die empirische 
Gegenstandssicht entwickelt und abstraktere Materien und Zusammenhänge an-

1 Vgl. hierzu die Beispiele bei Ganzhorn, S.  108 ff. Vgl. auch Orgelmann, S.  241, der urteilt: 
„Im Ergebnis ist das gesamte Konstrukt völlig unklar.“

2 Vgl. auch Grünberger, AcP 218 (2018), 213 (232 und 250 f.).
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zunehmen vermag, öffnet sich […] auch das Recht einer abstrakteren Gegen-
ständlichkeit der Außenwelt.“3

Diese Arbeit wird sich den aufgeworfenen Fragen in aller Tiefe widmen. Es 
gilt, sorgfältig zu betrachten, was sich auf technischer Ebene abspielt, wenn ein 
Werkexemplar nicht in analoger, sondern in digitaler Form erworben und privat 
genutzt wird und in welcher Weise dies urheberrechtliche Relevanz hat. Auf die-
ser Grundlage kann untersucht werden, wie die Position bzw. Rolle des Nutzers 
urheberrechtlich, schuldrechtlich und sachenrechtlich einzuordnen ist. Es wird 
sich zeigen, dass die Auseinandersetzung mit diesen rechtlichen Fragen – vor 
allem auf sachenrechtlicher Ebene – Erkenntnisse zutage fördert, die nicht nur 
für den Fall des Erwerbs digitaler Werkexemplare von Bedeutung sind. So er-
möglicht die intensive Auseinandersetzung mit der sachenrechtlichen Position 
des Erwerbers einen neuen Blick auf seit Langem geführte urheberrechtliche 
Diskussionen – etwa die Grenzen erlaubter Nutzung digitaler Werkexemplare 
oder die Zulässigkeit ihres Weiterverkaufs. Ferner ist die Strukturierung eines 
digitalen Werkexemplars in Ebenen nicht von dem jeweiligen schuldrechtlichen 
Überlassungsvertrag abhängig und kann mithin auch auf andere Vertragsgestal-
tungen als Erwerbsverträge angewendet werden. Schließlich kann die sachen-
rechtliche Untersuchung der Daten-Ebene von digitalen Werkexemplaren einen 
Beitrag zu der generellen Diskussion über die Existenz eines Eigentums an Da-
ten leisten.

3 Kube, JZ 2001, 944 (946).



§  2 Untersuchungsgegenstand

Eine präzise rechtliche Einordnung des Erwerbs erfordert zunächst eine klare 
Definition des zu untersuchenden Sachverhalts. Die Eingrenzung setzt dabei so-
wohl auf Ebene des Untersuchungsobjekts (A.) als auch auf Ebene der beteilig-
ten Akteure (B.) an.

A. „Objekt der Untersuchung“

I. Digitale Werkexemplare

Im Urheberrecht unterscheidet man zwischen dem urheberrechtlichen Werk, also 
der geistigen Schöpfung und dem einzelnen Gegenstand, in dem das Werk ver-
körpert ist, dem Werkstück. Diese Trennung findet auch in §  44 UrhG Ausdruck, 
der bestimmt, dass mit der Veräußerung eines Werkstücks im Zweifel nicht auch 
die Einräumung von Rechten am urheberrechtlichen Werk einhergeht.1 Einem 
Werkstück wird dabei zumeist das Attribut der Körperlichkeit beigemessen.2 Al-
lerdings kann sich eine Werkschöpfung auch in einem nicht-körperlichen Gegen-
stand manifestieren, wenn es sich nämlich um eine digitale Speicherung handelt. 
So sind „digitale Inhalte“ nach der Legaldefinition in §  312f Abs.  3 BGB „Daten, 
die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden“. Die Definition geht 
auf die Verbraucherrechterichtlinie (Art.  2 Nr.  11) zurück. In den Erwägungs-
gründen der Richtlinie wird ausgeführt, dass unter anderem „Computerprogram-
me, Anwendungen (Apps), Spiele, Musik, Videos oder Texte“ in digitalen Inhal-
ten enthalten sein können.3 Zwar sind solche digital gespeicherten Werke stets 
auch in einem körperlichen Gegenstand, dem Speichermedium, enthalten. Die-

1 Vgl. Fromm/Nordemann/J. B. Nordemann, Nach §  44 Rn.  1; Schack, Urheber- und Urhe-
bervertragsrecht, Rn.  35; Dreier/Schulze/Schulze, UrhG, §  44 Rn.  1; Schricker/Loewenheim/
Vogel, UrhG, §  44 Rn.  1; Wandtke/Bullinger/Wandtke, UrhG, §  44 Rn.  1.

2 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Rn.  34; Schricker/Loewenheim/Loewen-
heim, UrhG, §  2 Rn.  37.

3 Eine umfangreiche Systematisierung der unterschiedlichen Erscheinungsformen digitaler 
Inhalte findet sich bei Ganzhorn, S.  11 ff.
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ses Speichermedium ist jedoch kein „Werkstück“ im urheberrechtlichen Sinn, 
denn auf ihm können eine Vielzahl unterschiedlicher Datensätze abgelegt sein, 
so dass es sich nicht um die Verkörperung eines Werks handelt. Für die vorlie-
gende Arbeit, die sich mit digitalen Speicherungen von Werken auseinandersetzt, 
wird daher der Begriff des digitalen „Werkexemplars“ gewählt. Dieser Begriff ist 
weiter und nicht durch das Element der Körperlichkeit geprägt.

Die hier betrachteten digitalen Werkexemplare enthalten also in der Regel ein 
urheber- und/oder leistungsschutzrechtlich geschütztes Werk. Die Untersuchung 
widmet sich deshalb in Teil 1 der urheberrechtlichen Relevanz der Nutzung digi-
taler Werkexemplare. Doch selbst wenn digitale Inhalte kein bzw. ein nicht mehr 
geschütztes Werk enthalten, ist zwar eine urheberrechtliche Bewertung der Nut-
zung nicht mehr erforderlich, es stellen sich aber dennoch Fragen in Bezug auf 
schuldrechtliche Einordnung und Bestimmung des Erwerbsgegenstands. Diesen 
Fragen wird in Teil 2 und 3 nachgegangen.

II. Übertragungswege

Digitale Werkexemplare können zum einen „unkörperlich“, etwa per Download, 
oder auf einem Trägermedium, wie beispielsweise CDs oder DVDs, erworben 
werden. Die Untersuchung widmet sich beiden Übertragungswegen. Denn die 
Frage der urheberrechtlichen Relevanz der Nutzung digitaler Inhalte stellt sich 
unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Datenträger erworben werden. Ebenso 
ist die schuldrechtliche und dingliche Einordnung des Erwerbs digitaler Werk-
exemplare sowohl beim Erwerb mit Datenträger als auch beim unkörperlichen 
Erwerb bislang nicht zufriedenstellend geklärt.

III. Erwerb zur dauerhaften Nutzung

Die Möglichkeiten des Zugangs zu digitalen Werkexemplaren sind vielfältig. 
Die unterschiedlichen Modelle der legalen Nutzung lassen sich in Gruppen auf-
teilen.4 Zu differenzieren ist zwischen „interaktiven Nutzungen“, bei denen der 
Nutzer Werke individuell abrufen kann, und „nicht interaktiven Nutzungen“ wie 
Livestreams oder Podcasts, die keinen oder nur begrenzten Einfluss auf die 
Werkauswahl zulassen.5 Ferner kann man unterscheiden zwischen Modellen, die 
einen Zugang zu Werken für den Zeitraum eines Abonnements ermöglichen 
(„Abonnement-Modelle“) und „Download-Modellen“, bei denen Nutzer indivi-

4 Vgl. auch Ganzhorn, S.  46 ff., der fünf Vertriebsmodelle unterscheidet: den Erwerb, den 
Abo-Erwerb, das Miet-Modell, die Abo-Miete und den freien Zugang.

5 Müller, ZUM 2011, 13 (14 f.).
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duelle Inhalte wie Musiktitel oder -alben, Bücher, Filme oder Serien in digitaler 
Form erwerben und gezielt herunterladen können.6

Abonnement-Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass den Nutzern für die 
Dauer der Vertragslaufzeit Zugang zu Werken gewährt wird.7 Dies kann, muss 
aber nicht, gegen regelmäßige Zahlung eines Entgelts erfolgen. Da bei diesen 
Modellen die Möglichkeit des Werkgenusses von der vertraglichen Bindung zum 
Diensteanbieter abhängt, handelt es sich nicht um den Erwerb einer dauerhaften 
und eigenständigen Berechtigung. Daher gehören diese Fälle nicht zum Untersu-
chungsgegenstand. Betrachtet werden stattdessen nur solche Verträge, die einen 
dauerhaften Erwerb digitaler Inhalte zum Gegenstand haben. Zwar hat der Nut-
zer hier keinen Zugang zu einer großen Bibliothek, sondern immer nur zu einem 
bestimmten (erworbenen) Werkexemplar. Dafür hängt der Zugang nicht von ei-
ner regelmäßigen Leistung oder der Vertragsbindung zum Diensteanbieter ab. 
Der Nutzer erhält, vergleichbar mit der Situation beim Kauf eines haptischen 
Werkexemplars, eine unbegrenzte und unabhängige Nutzungsmöglichkeit.8 Der 
Wunsch danach, etwas dauerhaft „zu besitzen“ und eine Sammlung aufzubauen, 
kann daher ausschlaggebend dafür sein, digitale Inhalte zu erwerben und sich 
gegen ein Abonnement-Modell zu entscheiden.9

Im Gegensatz zu Abonnement-Modellen lässt sich die Beziehung zwischen 
Nutzer und Anbieter bei diesen Download-Modellen auf eine einmalige Trans-
aktion reduzieren. Dem Nutzer wird, meist gegen eine einmalige Zahlung, eine 
dauerhafte Kopie des Datensatzes überlassen.

IV. Speicherung „in der Cloud“

Beim Cloud Computing befinden sich die Daten, die der Endnutzer verwendet, 
verarbeitet oder speichert nicht auf seiner lokalen Speichereinheit, sondern de-
zentral auf externen Rechnern.10 Der Begriff der „Cloud“ oder des „Cloud Com-

6 Vgl. Pro Music, Legal Music Services – Europe – Germany, abrufbar unter: http://www.
pro-music.org/legal-music-services-europe.php, zuletzt abgerufen am 1.1.2019; Bäcker/Höfin-
ger, ZUM 2013, 623; Kromer, AfP 2013, 29.

7 Vgl. Bäcker/Höfinger, ZUM 2013, 623 (624).
8 Vgl. Bäcker/Höfinger, ZUM 2013, 623, sprechen insofern vom „Download-to-own“, der 

das „klassische Kauferlebnis physischer Trägermedien weitgehend imitiert“.
9 Vgl. Mezei, 6 JIPITEC 23, 51 (2015).
10 Vgl. nur Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-

päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 27.9.2012: 
Freisetzung des Cloud-Computing-Potenzials in Europa, COM(2012) 529 final, S.  2; Deut-
scher Bundestag, Aktueller Begriff Cloud Computing, Nr.  15/10, 12.03.2010, abrufbar unter: 
https://www.bundestag.de/blob/191178/22a7553089d81c2e06866e15fc354a0e/cloud_compu 
ting-data.pdf, zuletzt abgerufen am 1.1.2019. 
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puting“ wird zwar nicht immer einheitlich verwendet, eine weitgehend aner-
kannte11 Definition wurde jedoch vom National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST)12 aufgestellt:

„Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access 
to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applica-
tions, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management 
effort or service provider interaction.“13

Innerhalb der Cloud-Computing Technik werden drei verschiedene „Service-Mo-
delle“ unterschieden:14 Software as a Service (SaaS), Platform as a Service 
(PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS).15 Sowohl IaaS als auch PaaS richten 
sich vor allem an Betreiber einer Webpräsenz und Unternehmen.16 Hier stehen 
entweder die Hardware (IaaS) oder ein Server (PaaS) virtuell zur Verfügung und 
ermöglichen dem Kunden, Betriebssysteme und Anwendungssoftware (IaaS) 
bzw. eigene Anwendungen (PaaS) zu installieren.17 An private Endnutzer richtet 
sich vor allem das SaaS-Modell.18 Der Nutzer kann hier die vom Anbieter zur 
Verfügung gestellte Software zur Speicherung und zum Abruf sowie für die Be-
arbeitung seiner Daten nutzen.19

11 So Bedner, S.  24; Ficsor, The WIPO „Internet Treaties“ and Copyright in the „Cloud“, 
S.  2, abrufbar unter: http://alai.jp/ALAI2012/program/paper-e.html, zuletzt abgerufen am 1.1. 
2019.

12 The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of 
Standards and Technology (Special Publication 800-145), abrufbar unter: http://csrc.nist.gov/
publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf, zuletzt abgerufen am 15.12.2018. NIST ist eine 
dem US Handelsministerium untergeordnete Behörde.

13 The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of 
Standards and Technology (Special Publication 800-145), S.  2. Die deutsche Übersetzung des 
Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) lautet: „Cloud Computing ist ein 
Modell, das es erlaubt bei Bedarf, jederzeit und überall bequem über ein Netz auf einen geteil-
ten Pool von konfigurierbaren Rechnerressourcen (z. B. Netze, Server, Speichersysteme, An-
wendungen und Dienste) zuzugreifen, die schnell und mit minimalem Managementaufwand 
oder geringer Serviceprovider-Interaktion zur Verfügung gestellt werden können.“

14 In der Praxis wird die Abgrenzung allerdings häufig nicht so klar vollzogen, vgl. Leh-
mann/Giedke, CR 2013, 608 (609).

15 Vgl. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Insti-
tute of Standards and Technology (Special Publication 800-145), S.  2 f.; Bedner, S.  29 ff.; Brad-
shaw/Millard/Walden, 19 Int. J. Law Inf. Technol. 187, 191 (2011); Federrath, ZUM 2014, 1 
(2); Ficsor, The WIPO „Internet Treaties“ and Copyright in the „Cloud“, S.  4 f.

16 Vgl. Federrath, ZUM 2014, 1 (2).
17 Vgl. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Insti-

tute of Standards and Technology (Special Publication 800-145), S.  2 f.; Federrath, ZUM 2014, 
1 (2).

18 Vgl. Bedner, S.  30; Federrath, ZUM 2014, 1 (2).
19 Vgl. Bedner, S.  30 f.
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Für die vorliegende Untersuchung ist wiederum wichtig, dass nur der dauer-
hafte Erwerb digitaler Inhalte untersucht wird. Dementsprechend werden weder 
Fälle untersucht, in denen Software im Rahmen des Cloud Computing zur Verfü-
gung gestellt wird, noch solche, in denen Cloud-Computing von Streamingdiens-
ten auf Abonnementbasis verwendet wird,20 weil eine dauerhafte Speicherung 
der digitalen Inhalte auf einem Speichermedium des Nutzers (über ein eventuel-
les Abonnement hinaus) in beiden Fällen nicht von dem Dienst erfasst ist. Statt-
dessen spielt Cloud-Computing für die vorliegende Untersuchung insofern eine 
Rolle, als digitale Werkexemplare zwar erworben, aber nicht heruntergeladen, 
sondern mithilfe der Cloud Technologie extern abgespeichert werden. Der Zu-
gang zu den Daten erfolgt in diesem Fall über das Internet.

Der Cloud-Services-Anbieter speichert seinerseits die Daten meist nicht dau-
erhaft an einem einzigen Ort, sondern verschiebt sie je nach Auslastung ganz 
oder teilweise auf andere Server.21 Letztlich besteht die Cloud aus einem System 
weltweit verteilter und vernetzter Rechner bzw. Rechenzentren.22 Die Datenspei-
cherung kann also an einem oder an mehreren, variierenden Orten stattfinden, 
ohne dass dies für den Nutzer erkennbar ist.23 Die Hardware, auf der die Daten 
gespeichert sind, ist für ihn also in der Regel nicht lokalisierbar.24 Der Nutzer 
kann die Daten aber unabhängig von Zeit und Ort auf sein Endgerät (Laptop, 
Tablet, Smartphone etc.) abrufen.25

20 Bei diesen Cloud-basierten Streamingdiensten speichert der Diensteanbieter die Dateien 
und ermöglicht den Nutzern seines Dienstes, Titel im Wege des Streaming zu lesen, hören oder 
sehen. Vgl. Chiou, GRUR Int. 2014, 228 (229); Nägele/Jacobs, ZUM 2010, 281 (289).

21 Vgl. Bedner, S.  43; Federrath, ZUM 2014, 1; Lehmann/Giedke, CR 2013, 608 (609); 
Spindler/Schuster/Weller/Nordmeier, Recht der elektronischen Medien, Art.  4 Rom II-VO 
Rn.  15. 

22 Vgl. COM(2012) 529 final, S.  3; Bedner, S.  43; Bradshaw/Millard/Walden, 19 Int. J. Law 
Inf. Technol. 187, 190, 206 (2011). Vgl. auch Federrath, ZUM 2014, 1 („rekonfigurierbare 
Einzelsystemen“); ders.ZGE 6 (2014), 271 (273); Lehmann/Giedke, CR 2013, 608 (610).

23 COM(2012) 529 final, S.  3; Bradshaw/Millard/Walden, 19 Int. J. Law Inf. Technol. 187, 
189 (2011).

24 Vgl. COM(2012) 529 final, S.  3; Federrath, ZUM 2014, 1; Giedke, S.  5. Nicht Teil der 
Untersuchung sind Dienste, die Software zur Installation auf einem eigenen Server anbieten. 
Hier sind die Daten zwar auch von verschiedenen Rechnern bzw. über eine Internetverbindung 
zugänglich, die Speicherung der Daten erfolgt aber nicht auf fremden, externen Servern, son-
dern eigenen Speichermedien, vgl. hierzu Federrath, ZUM 2014, 1 (2).

25 Vgl. COM(2012) 529 final, S.  4; Bedner, S.  3; Lehmann/Giedke, CR 2013, 608 (610).
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B. Relevante Akteure (Begriffsbestimmung)

Ein Vertrag über digitale Werkexemplare kann die Interessen und Rechte ver-
schiedener Personen tangieren. Insbesondere in die Herstellung und den Vertrieb 
sind häufig mehrere Personen involviert. Für die vorliegende Arbeit werden die 
Akteure auf die drei relevanten Personen(gruppen) reduziert: Rechteinhaber, 
Diensteanbieter und Nutzer.26

I. Rechteinhaber

Zu Beginn steht die Schöpfung des geistigen Inhalts, der in dem digitalen Werk-
exemplar enthalten ist. Weist dieser die erforderliche Schöpfungshöhe auf, ge-
nießt sein Schöpfer Schutz als Urheber (§  7 UrhG). Wirken mehrere Personen 
schöpferisch zusammen sind sie Miturheber (§  8 UrhG). Erreicht der geistige 
Inhalt nicht die Kreativität eines schöpferischen Werks, kann zumindest ein Leis-
tungsschutzrecht bestehen.27

An einem digitalen Werkexemplar können somit – abhängig von Art und Ent-
stehungsprozess – eine Vielzahl von Personen Schutzrechte erworben haben.28 
Für die Analyse der rechtlichen Beziehung zum Nutzer bietet sich insofern an, 
Komplexität zu reduzieren, indem nicht zwischen den verschiedenen Leistungs-
schutzrechteinhabern und Urhebern differenziert wird. Zwar ist für die urheber-
rechtliche Bewertung der Nutzung digitaler Inhalte (Teil 1) relevant, dass die 
Inhalte geschützt sind. Um welche Rechte es sich handelt und wem sie zustehen, 
kann jedoch weitestgehend ausgeblendet werden. Für die Zwecke dieser Arbeit 
werden die an den Inhalten berechtigten Personen deshalb zu einem relevanten 
Akteur zusammengezogen – dem Rechteinhaber.

Der Rechteinhaber kann dem Nutzer unmittelbar gegenübertreten, namentlich 
wenn er die digitalen Inhalte selbst anbietet. In diesem Fall ist der Rechteinhaber 

26 So auch Härting/Schätzle, ITRB 2006, 186.
27 So erhält etwa der Fotograf eines Lichtbilds, welches nicht die Schwelle zum urheber-

rechtlich geschützten Lichtbildwerk überschreitet, ein Leistungsschutzrecht für Lichtbilder 
(§  72 UrhG). Leistungsschutzrechte erhalten auch andere Personen, die an der konkreten Aus-
drucksform eines Werks beteiligt sind. So sind Sänger, Musiker und Schauspieler als ausüben-
de Künstler geschützt (§  73 UrhG). Der Produzent eines Musikstücks erwirbt als Tonträgerher-
steller ein Leistungsschutzrecht (§  85 UrhG), ebenso wie der Produzent eines Films ein Leis-
tungsschutzrecht als Filmhersteller erhält (§  94 UrhG) oder, wenn der Film keine individuelle 
Schöpfung darstellt, ein Leistungsschutzrecht als Laufbildhersteller (§  95 UrhG). Handelt es 
sich bei den Inhalten um ein Computerprogramm, ist der Hersteller dieses Programms eben-
falls als Urheber geschützt (§  69a UrhG).

28 Vgl. zu den beteiligten Rechteinhabern bei digitalen Musikdateien Hoenike/Hülsdunk, 
MMR 2004, 59 (61).
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